
 
 

 

 
 
 
 
An alle  
Eltern von Kindern in der Ganztagsbetreuung 
 

 

 
 

Rundschreiben: Vorübergehende Aussetzung der Verpflegungsbeiträge  

               18.03.2020 20.03.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
 
für Ihr*e Kind*er in der Ganztagsbetreuung (OGS oder ÜMI) zahlen Sie regelmäßig Verpflegungs-
kostenbeiträge an die AWO. In den allermeisten Einrichtungen sind diese Elternbeiträge als monatliche 
Pauschale zu entrichten. Nur in wenigen Einrichtungen wird der Betrag für das Mittagessen noch spitz 
abgerechnet, so dass hier nur die Tage berechnet werden, an denen das Kind auch wirklich am Essen 
teilgenommen hat. 
Infolge der Corona-Krise ist insofern eine neue Situation entstanden, als nunmehr alle Schulen bis zum 
Ende der Osterferien geschlossen sind. Auch von der Möglichkeit der Betreuung in einer Notgruppe 
wird bisher kaum Gebrauch gemacht.  
 
Die Schließung der Schulen ist gemäß Erlass zunächst für ca. einen Monat angeordnet. Da in diesem 
Zeitraum die überwiegende Zahl der Kinder auch nicht am Schulessen teilnimmt, möchten wir Ihnen 
anbieten, die Zahlung des Essensbeitrages für einen Monat auszusetzen. 
 
Sie können somit den monatlichen Verpflegungsbeitrag für April 2020 einbehalten. 
 
Dies gilt für all diejenigen, die den Beitrag für das Schulessen als monatliche Pauschale entrichten und 
deren Kind*er zurzeit nicht in einer Notgruppe an der Schule betreut werden. 
 
Sollten die Schulschließungen über das Ende der Osterferien hinaus fortgesetzt werden, werden wir 
Sie erneut anschreiben und ggf. die Aussetzung der Verpflegungskostenbeiträge verlängern. 
 
 
gez. 
Ernst Cluse  
Bereichsleitung Schule 
 
 
 


